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Multrierte Kunàlchsu

politische
Jürich, ain 19, Januar 19^0.

Der 1(9 Januar 19Ü0 wird — so

hoffen wir allen Enttäuschungen zum
Trutze immer noch — einen Wendepunkt
in der politischen Geschichte Europas dil-
den. Auf alle senile aber ist er neben den

furchtbaren Julitagen des Jahres 1914
und dem 1l, November 1919 eines der
Daten, die sich tief ins Gedächtnis der
Geschichte einprägen werden. Nicht als
das Datum eines hellen Freudentages,
der den Menschhcitsfrühling ankündigt
dazu hangen noch zu viel schwere Wetter-
wölken am Himmel, dazu bringt das

offizielle Ende des Weltkrieges für
Deutschland zu viel Demütigung, wirt-
schaftliche Sorgen und Anlaß zu Haß
und Verbitterung auf Jahrzehnte hin-
aus. Aber die Unterzeichnung der

letzten Protokolle zu Paris und der
Handschlag, den die Staatsmänner der

Entente den Delegierten Deutschlands
gaben, bedeuten doch den Beginn des

Friedenszustandes, das Ende des Krieges,
der fünf Jahre lang Europa mit Blut be-

sudelte und die Seelen der Völker ver-
giftete, und des vierzehn Monate dauern-
den Waffenstillstandes, dieser grausamen
Eednldprobe für die nach endlichem Frie-
den lechzende Menschheit, Und noch

etwas — was wir trotz dem Mißtrauen
der Skeptiker nicht gering anschlagen

wollen, auch dann nicht, wenn es ein

bloßes Erperiment bleiben sollte — den

Völkerbund,
Es gibt Ideen, die uralt sind, die tief

im Wesen des Menschen wurzeln und
dennoch nicht verwirklicht werden kön-

nen, Sie scheinen einfach zu sein, wie
alles Vernünftige und Große; aber die

Mehrheit der Menschen hängt am Alten
und Hergebrachten und zweifelt stets,



116 Illustrierte

wo etwas Neues sich anmeldet und nach
Verwirklichung ringt. So hat die grotze
Grundidee des Christentums bald zwei
Jahrtausende hinter sich — sie ist gut,
weil sie vernünftig, und vernünftig, weil
sie gut ist — und trotzdem, wie wenig
merkt uian noch heute davon im Handeln
und Denken der Völker und der einzelnen
Menschen! Cs bedarf der Not und bit-
tern Notwendigkeit, um endlich die tiefe
Vernunft, die ill solchen Menschheit?-
idealen liegt, zn erkennen und darnach
zu handeln. Man möchte sagen: der
krasse Egoismus, der im Menschen un-
überwindlich zu sein scheint, mutz ill
letzter Instanz auch hier die Entscheidung
zum Guten bringen. Der Mensch mutz
einsehen lernen, datz er aus reinem Selbst-
erhaltungstricb den „Nächsten lieben"
soll, datz die gemeinsamen Interessen
grötzer und schwerwiegender sind, als die
einander widersprechenden. So konnte
der Egoismus des Individuums über-
wunden werden und zum Egoismus der
Gesamtheit werden: zum Staatsegois-
mus; so wird im ttaufe der Entwicklung
sich das, was der Idealist Altruismus

Rundschau.

nennt, verwirklichen lassen im Kollektiv-
egoismus der Gesamtheit aller Menschen
und Völker und der Staats- oder Natio-
nalegoismus aufgehen im Meuschheits-
egoismus, dein Bewutztsein, datz wir nicht
gegen-, sondern miteinander leben sol-
len, Wohl haben stets und überall in den
Völkern Europas Idealisten gelebt, die
zu dieser Ueberzeugung sich durch-
gerungen und den Mut hatten, dafür
einzustehen. Aber es bedürfte der grau-
samen Prüfung des Weltkrieges, um
dieser Idee auch bei „ernsten Staats-
Männern" und Realpolitikern Freunde
zu werben und ihr in dem noch sehr un-
vollkommenen Statut des „Völkerbundes"
Geltung zu verschaffe,!

Wir sind nicht der Meinung, datz sich

nun gleich eine vollkommene Gesellschaft
der Nationen vorfinden werde; es mutzte
viel Wasser in den Wein gegossen wer-
den, uni diesen schüchternen Anfang den
Beteiligten mundgerecht zu machen; aber
wenn je, so ist heute der Augenblick da,
wenigstens das Fundament zu legen zu
dem Gebäude, das der gesamten Mensch-
heit zum Heil und Segen werden kann.
Sollte es aber blos; beim Versuche blei-
ben, so mag als Trost sich jeder sagen,
datz die Idee einmal da ist und weitere
Kreise eroberte, als sie je besatz, und datz
eine Gesellschaft der Nationen zur Wah-
rung gemeinsamer Interessen ein Ent-
wicklungsziel ist, das früher oder später
doch erreicht werden wird.

Zunächst freilich sieht es in der Welt
noch recht trostlos aus, und datz das Jahr
kl>N) wesentlich besser und glücklicher
werde als das Jahr 1!>l!>, dürfte selbst der
kräftigste Optimist nicht behaupten wol-
len. Nur schon die furchtbaren Ver-
pflichtungen, die zu erfüllen Deutsch-
lands Vertreter unterschriftlich ver-
sprachen haben, bedeuten eine schwere

Sorge — nicht nur für den besiegten
Staat,

In chronologischer Zusammenstellung
lauten diese Verpflichtungen nach den
Angaben eines Stuttgarter Blattes
folgendermatzen:

Innerhalb zehn Tagen nach Friedens-
schlutz haben die deutschen Behörden und
Truppen aus Schleswig abzuziehen, innerhalb
vierzehn Tagen aus den übrigen Bezirken,
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in welchen Volksabstimmung stattfinden
soll, — Innerhalb eines Monates hat
Deutschland sämtliche It-Boote, das nicht
genehmigte Kriegsmaterial, sowie das
von der Türkei erhaltene Gold - - soweit
noch vorhanden - - abzuliefern. Alle Akten
der deutschen Zwangsliquidationen, die
Pläne über Schiffbarmachung des Rheins
sind zu übergeben, Innerhalb zweier
Monate sind die Luststreitkräfte zu be-
seitigen, die l^cestreitkräfte aus das er-
laubte Mast herabzusetzen, die Festungen
abzurüsten, die Kriegsschulen, soweit sie
nicht genehmigt sind, zu schliesten, über-
zähliges Kriegsmaterial abzuliefern, —
Innerhalb dreier Monate: Entschä-
digung der Universität Löwen, Ablie-
ferung der Haustiere für die Landwirt-
schuft der Entente, Schliestung der Mu-
nitionsfabrikcn, Mitteilung der Rezepte
für Herstellung der Sprengstoffe und
Gifte, Uebcrgabe der auf Kiautschou be-
züglichen Akten an Japan, — Innerhalb
von sechs Monaten sind herauszugeben:
die belgischen Kunstwerke,- der arabische
Koran und der Schädel des Sultans Ma-
kaua, eine Liste über alle deutschen Ver-
mögensinteresse'n im Ausland, Rückgabe
der Trophäen von It>7tl/7t, - Innerhalb
eines Jahres erklärt die Entente, welche
Vermögenswerte der Auslanddcutschen
sie haben will, auch sind iu dieser Frist
die astronomischen Instrumente Chinas zurück-
zugeben, — Bis 1, Mai 1S21 erklärt sich die
Entente über die Höhe der Kriegsentschädigung
und sind 29 Milliarden zahlbar. Das Gold-
ausfuhrverbot wird aufgehoben. — Innerhalb
zweier Jahre läuft die Frist von Einwoh-
nein abgetrennter Gebiete, ihr Staatsbürger-
recht zu wählen, ab, - Nach drei Iahren

endigt die Verpflichtung Deutschlands, Stein-
kohlenteerprodukte an die Entente zu liefern,
den Ententestaaten Zollfreiheit, bezw. die
Meistbegünstigung, bei der Einfuhr zu ge-
währen, — Am i, Januar Igckö endigt das

französische Naturalbezugsrecht von Produkten
der deutschen chemischen Industrie, — Nach
fünf Iahren Ablauf der Besetzung des
Kölner Brückenkopfes, Ende der Zolleinfuhr-
freihcit für das Saargebiet und Elsast-
Lothringen, — Am 1, Mai 1S2K ist die bel-
gische Kriegsentschädigung zahlbar, — Nach
zehn Jahren: Ermästigung der Kohlenliefe-
rung gegenüber der Entente, Räumung des
Koblenzer Brückenkopfes, — Nach fünfzehn
Iahren: Ende der Kohlenlieferungspflicht,
Räumung des Unten Nheinufcrs, Abstim-
mung im Saargebiet.

Deutschland hat folgende Territorien
abzutreten: Sämtliche Kolonien an den
Völkerbund, Elsasz-Lothringen an Frank-
reich, den grösser» Teil von Westpreuszen
an Polen, einen Teil Oberschlesiens an
den tschechoslovakischen Staat, einen Teil
Ostpreußens lMemel usw,) und den Frei-
staat Danzig an die Alliierten, — Volks-
abstimmungen über die Zugehörigkeit
werdet! stattfinden im Saargebict tnach
15 Jahren), in Schleswig (in zwei Zo-
neu), im Süden Ostpreußens, in West-
preufzen, in Oberschlesicn, in Gupen-
Malmedy,
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Die Ausgaben zu Zwecken der
Wiedergutmachung betragen für Deutsch-
land 100 Milliarden Mark in Gold, was
heute 1000 Milliarden Papiermark aus-
macht, eine phantastische Summe, die
allein schon genügte, dem Volke eine
Steuerlast einzutragen, die es auf lange
hinaus schwer drücken wird.

Schwere Bedenken hat man, auch in
nichtdeutschen Kreisen, gegen die Aus-
lieferung der Schuldigen, deren
Verzeichnis innerhalb eines Monats in
Berlin präsentiert werden soll, und man
fürchtet, die Regierung werde dem Em-
pörungssturm im Deutschen Reiche kaum
Stand halten und einer mehr lintsstehen-
den Platz machen müssen.

Schon dieser flüchtige Ueberblick ge-
nllgt, um uns die Notwendigkeit einer
Revision dieses Friedens in absehbarer
Zeit klar zu machen, eines Friedens,
den — obwohl er kaum härter ist, als
ein deutscher „Siegfriede" für die
Entente ausgefallen wäre <ogl. Brest-
Litowsks — die Angst und der Hast dik-
tiert haben, und wieder kommt jedem
Einsichtigen der Völkerbund auf die
Lippen, der allein die Kompetenz haben
dürfte, auch hier Wandel zu schaffen
und unabsehbarem Unglück, das diesem
Frieden von Versailles entspringen
könnte, vorzubeugen.

Allerdings scheint man in Paris alles
tun zu wollen, um den Gegnern des
Völkerbundes in der Schweiz Wasser
auf ihre Mühle zu leiten. Der Bundesrat
hatte in einem „Aide-Memoire" dem
Obersten Rat in Paris den Beschluß der
Bundesversammlung vom Lt. November
1919 (vgl. „Die Schweiz" 1919, De-
zemberheft) mitgeteilt. Im Begleit-
schreiben wurde der Auffassung Ausdruck
gegeben, die Abstimmung des Volkes und
der Stände habe, sobald es die Umstände
erlauben, zu erfolgen, nicht aber not-
wendigerweise innerhalb der in Artikel 1

des Völkerbundspaktes genannten Frist
von zwei Monaten. Es heisst dann
weiter in dem Memorandum -

„Der Bundesrat zweifelt nicht daran, daß
eine innerhalb der zwei Monate nach Znkraft-
treten des Friedcnsvertrages erfolgende Notisi-
kation des Beschlusses der eidgenössischen Räte

geeignet sein wird — unbeschadet der end-
gültigen Entscheidung von Voll und Ständen
—, der Schweiz alle Rechte eines zur Ursprung-
lichen Mitgliedschaft im Völkerbünde einge-
ladenen Staates zu wahren. Die Entschei-
dung der Frage des Beitrittes zum Völker-
bund durch das Volk selbst ist, wenn auch nur
in der Schweiz eine verfassungsmäßige Not-
wendigkeit, so sehr im Geiste der durch den
Völkerbund zu begründenden neuen inter-
nationalen Ordnung, dah der Bundesrat es
als gegeben erachtet, daß der Schweiz aus
dieser demokratischen Ordnukig ihres Staats-
rechtes keinerlei Nachteile dem Völkerbund
gegenüber erwachsen können."

Als Antwort erhielt der Bundesrat
eine Note des Obersten Rates vom
L. Januar 19Ü0, worin nach einer Re-
kapitulation der Mitteilung aus Bern
u. a. bemerkt wirkn

„1. Nach Artikel l des Völkerbundsver-
träges muh die Beitrittserklärung ohne Vor-
behalte und innerhalb von zwei Monaten nach
Inkrafttreten des Völkerbundsoertrages er-
folgen. Eine Beitrittserklärung, die vom Er-
gebnis der Volksabstimmung abhängig ge-
macht würde, könnte nicht als vorbehaltloser
Beitritt angesehen werden. Anderseits sind
die Maßnahmen, die das schweizerische Staats-
recht in dieser Hinsicht vorschreibt, ausschließlich
für die Schweiz von Bedeutung. Für die an-
dern beteiligten Mächte kommt einzig die nach
Maßgabe der Bestimmung des Friedesvcr-
träges erfolgte Beitrittserklärung in Betracht.

2. Die schweizerische Note nimmt den
28. April als Datum der Annahme des Völker-
bundsvertrages an. Es ist notwendig, darauf
hinzuweisen, daß der einzige amtliche Tert der-
jenige ist, der von den Mächten unterzeichnet
ist, und daß für diesen der 38. April nicht maß-
gebend ist.

3. Die in der schweizerischen Note ver-
tretene Auffassung, daß das Zustandekommen
des Völkerbundes von der Ratifikation durch die
fünf Hauptmächte abhänge, stimmt nicht mit
den Schluhbestimmungen des Vertrages über-
ein, denen zufolge dieser Pertrag in all seinen
Teilen, also einschließlich des ersten Teils
IVölkerbundsvertrag), in bezng auf die Be-
rechnung der Fristen allen Staaten gegenüber
anwendbar ist und unmittelbar nach der Hinter-
legung der Ratifikation durch drei Haupt-
mächte und Deutschland für sämtliche Mächte,
die ihn in diesem Zeitpunkt ratifiziert haben
werden, in ölrast treten wird.

4. Endlich enthält der Beschluß des Bun-
desrates, dessen Wortlaut die schweizerische
Regierung dem Aide-Màoire beigefügt hat,
eingangs verschiedene Erwägungen über die
Verbindung des Beitritts der Eidgenossen-
schaft zum Völkerbund und der ewigen Neu-
tralität der Schweiz, sowie der Artikel 3l
und 43ö des Friedensvcrtrages untereinander.
— Der Oberste Rat muß sich die Prüfung
dieser Frage vorbehalten."
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Diese Antwort hatte in den Kreisen
der freunde des Anschlusses an den
Völkerbund begreiflicherweise einiges Bc-
fremden zur Folge, Denn so sehr die Ab-
lehnung einer Fristverlängerung für die
Beitrittserklärung dem Buchstaben ent-
spricht, so wenig nimmt sie Rücksicht auf
die demokratischen Institutionen der
Schweiz, die verlangen, daß das Volk, das
über den wichtigen Staatsvertrag zu
entscheiden hat, klar sieht und sonnt über
dessen Tragweite gründlich aufgeklärt
werde. Das kann aber
nicht wohl geschehen,

wenn zwischen dein
Inkrafttreten des

Friedensvertrages
und der Abstimmung
die Feit zu kurz be-

messen ist. Das; aber
der Bundesrat über
den Kopf des Volkes
hinweg den Beitritt
erkläre, widerspricht
so sehr dem demo-
irakischen Empfinden
in der Schweiz, dasz

dieses Experiment
nicht gewagt werden
dürfte und auch nicht
soll, allen Vollmach-
ten zum Trotz, die
der obersten Landes-
behördc heute noch

zur Verfügung ste-

hen.
Daß das Fehlen

Amerikas als der
fünften Hauptmacht
im Völkerbünde die
Sachlage nicht unwesentlich änderte, steht
fest, und in der Frage der ewigen Neu-
tralität, die unser Volk — wie der Bun-
desrat — als oonclitio sine gas non be-
trachtet, sollte eine weitere Prüfung nicht
mehr nötig sein, nachdem den Delegierten
der Schweiz von den Alliierten bereits
bestimmte Zusicherungen mündlich ge-
geben worden sind und im Artikel 435
des nun ratifizierten Friedensvertrages
ausdrücklich bemerkt wird: „Die hohen
vertragsschließenden Parteien anerken-
nen die durch die Verträge von 4815 und
insbesondere die Akte vom 30, November

4845 zugunsten der Schweiz begründeten
Garantien, welche Garantien inter-
nationale Abmachungen zum Zwecke der
Aufrechterhaltung des Friedens bil-
den,,," Hiervon sind allein „die Be-
stimmungen dieser Verträge und Ab-
kommen, Erklärungen und andern er-
glänzenden Akte, betreffend die neutral!-
sierte Zone Savopens" ausgenommen,
und in unserm letzten Monatsbericht
haben wir schon hervorgehoben, datz der
Nationalrat bereits die Aufhebung der

Neutralität dieserZo-
ne gebilligt hat und
dasz in der Aufgabe

der Rechte der
Schweiz in Savvpen
gewissermaßen eine
Kompensation für die
Gewährung der ewi-
gen Neutralität er-
blickt werden soll.

Was somit der
Oberste Rat in Paris
noch in Erwägung zu
ziehen gedenkt, ist

uns nicht recht er-
findlich. Der Frie-
densvertrag ist ratifi-
ziert, die oben ange-
führte Bestimmung ist
in Rechtskraft, und
ohne eine Revision
des Friedensvertra-
ges sind sie nicht zu
beseitigen.

Es darf uns nun
mit hoher Genug-
tuung erfüllen, dasz

derneugewählte Bun-
desrat in einem würdig und bestimmt
lautenden Memorandum die Note des

Obersten Rates sofort beantwortet hat.
Für den Standpunkt der Schweiz wird
außerdem in Paris eine aus den Herren
a, Bundespräsident Ador und Professor
t)r, Ma,r Hub er bestehende Delegation
auch mündlich einstehen. Aus der Hundes-

rätlichen Note verdient vor allem der
Passus, der die Neutralität der Schweiz
behandelt, auch hier festgehalten z» wer-
den, Er lautet:

„Ferner möchte er lder Bundesrat) im
Verhältnis zu den andern Staaten keinen

U" F
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Zweifel hinsichtlich des unerschütterlichen Neu-
tralitätswillens der Schweiz aufkommen lassen.
Diese Frage bewegt das Schweizervolk aufs
stärkste. Die vollste Klarheit über alle wescnt-
lichen Punkte ist übrigens die unerläßliche
Voraussetzung einer Volksbefragung. — Die
Neutralität der Schweiz muß in allen Kriegen,
selbst in den vom Völkerbünde nach Artikel 16
unternommenen Aktionen, anerkannt bleiben.
Das Gebiet der Schweiz ist und bleibt unver-
letzlich. Die Schweiz ist bereit zn allen Opfern,
um es zn verteidigen. Diese klnvcrletzlichkeit
liegt im höheren Interesse des Völkerbundes
selbst. Die Schweiz kann deshalb an
militärischen Aktionen des Völker-
bundes weder teil-
nehmen, noch ir-
gendeinen Durch-
zug durch ihr Ee-
biet oder irgend-
welche Vorberei-
tungen militari-
scher Unterneh-

mungen auf ihrem
Gebiet zulassen,"

In Anbetracht des

Entgegenkommens,
das für den Fall
ihres Eintritts den
Vereinigten Staa-
ten kaum verweigert
würde, wäre nicht
einmal die Furcht
vor dem Präzedenz-
fall ein genügendes
Argument, uns die
Fristverlängerung

zu versageil, die für
den Völkerbund nicht
die geringste Gefahr
zur Folge hätte. Was
die Neutralität an-
langt, so vertritt der
Bundesrat den ein-
fachen Standpunkt
des Rechtes: er stützt sich auf den
Artikel 135 des Friedcusvertrages und
den Artikel 21 des Völkerbundsstatutes,
das mit jenem völlig übereinstimmt,
und hebt mit vollem Recht hervor: „Nur
unter der Voraussetzung dieser doppelten
Anerkennung — der Anerkennung der
ewigen Neutralität sowohl als auch der
Anerkennung der Vereinbarkeit der Neu-
tralität mit den Bestimmungen des
Völkerbundes gemäß Artikel 21 — ließ
sich der Bundesrat unter Vorbehalt der

Genehmigung der eidgenössischen Räte
auf einen Verzicht bezüglich gewisser
historischer Rechte der Schweiz in Sa-
voyen ein,"

Möge es nun den Delegierten, die
demnächst die ebenso heikle wie schwierige
Aufgabe in Paris lösen sollen, gelingen,
die Staatsmänner der Entente von der
Richtigkeit unseres Standpunktes zu über-
zeugen.

Eine große kleberraschung hat in letz-
ter Stunde noch die
Wahl des Präsi-
deuten der fran-
zösischen Repu-
blik gebracht. Nach-
dem Clemenceau

auf die Präsident-
schaft verzichtet hat,
ist Paul Descha-
nel mit 731 von
886 Stimmen ge-
wählt worden. Der

Gewählte steht
heute im 61, Le-
bensjahre, 1856 in
Brüssel, wohin sein

Vater, ein seinerzeit
bekannter Politiker
und Literat, unter
dem zweiten Kaiser-
reich verbannt wor-
den war, geboren,
trat er, nachdem er
die Rechte studiert
hatte, schon früh in
die Politik ein. Zum
erstenmal wurde er
1881 in die Depu-

tiertenkammer gewählt, wo er sich der
Gruppe der gemäßigten Republikaner an-
schloß. Schon bei der letzten Präsident-
schaftswahl hoffte er, der Allserkorene zu
sein. Damals zog ihm das Parlament Ray-
mond Poincarä vor. Er blieb aber ununter-
brochen Kammerpräsident, welchen Po-
sten er mit Eleganz und feinen Formen
zu verwalten wußte, bis ihn nun das Kol-
legium an die Stelle berief, die er schon

seit Iahren im Auge hatte,
H, U,-L,



Inn-à hops, Bern. Neumünster-Zürich. Semaìcìe.
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